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Dienstgebäude Alexanderstraße 48 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-2429 · Telefax 0711 904 45444 

abteilung8@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 4 · Haltestelle "Königsbergerstr." / Buslinie 13 · Haltestelle "Alexanderstr." 

LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 
IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 20 01 52 · 73712 Esslingen a. N. 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 
Herr Kastler 

Per Mail 

Tübingen 31.10.2018 

Name Dr. Doris Schmid 

Durchwahl 07071 757-2415 

Aktenzeichen 84.2-TÜ 

(Bitte bei Antwort angeben) 

- Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Maienweg 2“ in Ulm

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamts für Denkmalpflege als Träger öffentli-
cher Belange. 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege:

In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine 
Anregungen oder Bedenken vor. 

2. Archäologische Denkmalpflege:

Das Plangebiet liegt im Bereich eines Prüffalls „Abgegangener klösterlicher Ziegel-
stadel Söflingen“. Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologischen Funden und Be-
funden zu rechnen, bei denen es sich Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG handeln 
kann. Der heute völlig verschwundene und überbaute Ziegelstadel lag südlich des 
Maienwegs zwischen Gärtnerweg und Waidstraße sowie nördlich des Maienwegs 
zwischen diesem und der Harthauser Straße, ein weiteres Gebäude stand im Eck 
Maienweg und Waidstraße am Hang, so auf der Urkarte von ca. 1820 verzeichnet. 
Das Datum seiner Erbauung oder der Beginn der Nutzung der zugehörigen Tongru-
ben ist unbekannt. Sie soll erst seit dem Klosterneubau von 1687/93 vorhanden sein; 
im Klosterbereich gefundene mittelalterliche Tonfliesen des 13.Jh. lassen jedoch auf 
ältere klostereigene Ziegeleien schließen.  
1897 war die Ziegelei noch bewohnt aber bereits stillgelegt. Bald darauf ist sie kom-
plett abgebrochen worden, auf dem Urplan von 1827/28 sind nur noch die Gebäude 
nördlich des Maienwegs eingezeichnet und 1926 bereits mit Wohnhäusern überbaut. 
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Der südliche Bereich bestand aus großen Tongruben und einem Gebäude, der nörd-
liche aus mehreren Gebäuden und kleinen Tongruben.  

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht 
grundsätzlich ein öffentliches Interesse.  
Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir an, 
frühzeitig im Vorfeld von Bodeneingriffen (auch im Rahmen von Abbrucharbeiten, Lei-
tungstrassen etc.) auf Kosten des Planungsträgers den Humusabtrag / Oberbodenab-
trag im Bereich der Bodeneingriffsflächen zeitlich vorgezogen in Anwesenheit eines 
Vertreters der Archäologischen Denkmalpflege durchzuführen. Dies betrifft insbeson-
dere auch die unbebauten Freiflächen. Für diese Arbeiten ist ein ausreichend großes 
Zeitfenster bis zum Baubeginn freizuhalten, da mit wissenschaftlichen Ausgrabun-
gen/Dokumentationen in Bereichen archäologischer Befunde (Kulturdenkmale gem. § 
2 DSchG) zu rechnen ist. Diese Maßnahme frühzeitig durchzuführen, ist im Interesse 
des Planungsträgers sowie der Bauherren, da hiermit Planungssicherheit erreicht 
werden kann und Wartezeiten durch archäologische Grabungen vermieden oder mi-
nimiert werden können. Eine schriftliche Terminvereinbarung ist notwendig. Sollten 
sich hierbei archäologische Befunde zeigen ist im Anschluss daran mit wissenschaft-
lichen Ausgrabungen zu rechnen, sofern seitens des Planungsträgers an der Aus-
dehnung des Plangebiets in der derzeitigen Form festgehalten wird. Wir weisen da-
rauf hin, dass im Falle einer notwendigen Rettungsgrabung durch das Ref. 84.2 die 
Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale durch den Planungsträger finanziert 
werden muss.  

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Lan-
desamt für Denkmalpflege, Dr. Jonathan Scheschkewitz 
(Jonathan.Scheschkewitz@rps.bwl.de; Tel. 0711 904 45 142). 

Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Doris Schmid 
Referentin für vor- und frühgeschichtliche Archäologie 
Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart 
Ref. 84.2 Operative Archäologie 
Alexanderstraße 48 
72072 Tübingen 



REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T F Ü R  G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E  U N D B E R G B A U

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung, 
Umwelt, Baurecht  
Münchner Straße 2  
89073 Ulm 

Freiburg i. Br., 

Durchwahl (0761) 

Name: 

Aktenzeichen:

06.11.18 
208-3045
Valentina Marker
2511 // 18-09302

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A  Allgemeine Angaben 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Maienweg 2", Stadt Ulm, Teilort Söflingen (TK 
25: 7625 Ulm-Südwest)   

Unterrichtung und Aufforderung der Träger öffentlicher Belange zur Äußerung nach 
§ 4 Baugesetzbuch (BauGB)

Ihr Schreiben vom 08.10.2018 

Anhörungsfrist 09.11.2018 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich der Unteren Süßwassermolasse. Im tieferen Untergrund stehen 
vermutlich Gesteine des Oberen Juras an. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. 

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer 
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter 
Spalten ist bei Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu 
Fundamenten zu achten. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antref-
fen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser 

Aus hydrogeologischer Sicht sind zum Planungsvorhaben keine die o. a. 
Ausführungen ergänzende Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 
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Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

Valentina Marker 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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Unitymedia BW GmbH 

Postanschrift: Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

Handelsregister: Amtsgericht Köln | HRB 83533 | Sitz der Gesellschaft: Köln | USt-ID DE 251338951 

Geschäftsführung: Winfried Rapp (Vorsitzender) | Gudrun Scharler | Martin Czermin | Thomas Funke | Christian Hindennach 

www.unitymedia.de 
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Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel Bearbeiter(in):  Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-149 

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de

Vorgangsnummer: 323441 

Stadt Ulm 
Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 
Abteilung Städtebau und Baurecht I 
Herr Heinrich Kastler  
Münchner Straße 2 
89073 Ulm 

Datum  

11.10.2018 

Aufstellung von vorhabenbezogenem Bebauungsplan "Maienweg 2" 163-40  

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

Freundliche Grüße 

Zentrale Planung Unitymedia 
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Dienstgebäude Konrad-Adenauer-Str. 20 · 72072 Tübingen · Telefon 07071 757-0 · Telefax 07071 757-3190 

poststelle@rpt.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Buslinie 2 · Haltestelle „Regierungspräsidium" oder „Landespolizeidirektion" 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

Regierungspräsidium Tübingen · Postfach 26 66 · 72016 Tübingen 

Stadt Ulm 
SUB 
Herrn Heinrich Kastler 

Per E-Mail:  h.kastler@ulm.de 
CC: info@ulm.de 

Tübingen 16.10.2018 

Name Sandra Kreußer 

Durchwahl 07071 757-3253 

Aktenzeichen 21-15/2511.2-2101.0/ 163/40

(Bitte bei Antwort angeben) 

 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichba-

ren Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1  Baugesetzbuch) 

Schreiben vom 08.10.2018 

A. Allgemeine Angaben

Stadt Ulm

 Flächennutzungsplanänderung 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Maienweg 2“ 

Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan  

 sonstige Satzung 

B. Stellungnahme

Keine Bedenken oder Anregungen. 

Fachliche Stellungnahme siehe Seite . 

gez. 

Kreußer
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Nr. 21-15/2511.2-2101.0/163/40 

Dem 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

Per E-Mail: info@alb-donau-kreis.de 

und 

Dem 

Regionalverband Donau-Iller 
Per E-Mail: sekretariat@rvdi.de 
CC: martin.samain@rvdi.de 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Tübingen, 16.10.2018 

Regierungspräsidium 

gez. 

Kreußer 
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Annika Höntsch M. Sc. Tel. 0731 / 173-357 Industrie- und Handelskammer Ulm 
Standortpolitik Fax 0731 / 173-210 Olgastraße 95-101, 89073 Ulm 

hoentsch@ulm.ihk.de Postfach 2460, 89014 Ulm 
www.ulm.ihk24.de 

6. November 2018

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Maienweg 2“ 
Anhörung Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer Ulm hat im Anhörungsverfahren gemäß § 4 BauGB zum 
Entwurf des oben genannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans - auf Grundlage der 
vorliegenden Unterlagen - keine Bemerkungen oder Anregungen vorzubringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Annika Höntsch 

IHK Ulm  |  Postfach 24 60  |  89014 Ulm 

Stadt Ulm 
SUB 
Münchner Straße 2 
89070 Ulm 

Standortpolitik 
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